
Abs. 3 BV), das Redaktionsgeheimnis (Art. 17 Abs. 3 BV), das Streik-
recht (Art. 28 Abs. 3 BV),82 ferner etwa für das Diskriminierungsverbot
(Art. 8 Abs. 2 BV), das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 BV) und die Ga-
rantie der Menschenwürde gem. Art. 119 Abs. 2 BV angenommen.83 Mit
einer solchen Expansion der unmittelbaren Bindungskraft der Grund-
rechte auch im Privatrechtsverhältnis würden indes die fundamentalen
Unterschiede, die es insoweit im Vergleich zum Staat-Bürger-Verhältnis
gibt, unzulässig eingeebnet. Fehlt es also an einer ausdrücklichen verfas-
sungstextlichen Anordnung, verbleibt es bei der mittelbar wirkenden
Schutzgebotsfunktion der Grundrechte.84 Dies gilt auch für die liechten-
steinische Grundrechtsordnung.85
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